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 Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 

  Stoffname / Handelsname:  
276 - Steinfix 

  
 Zusätzliche Bezeichnungen: 
Art.Nr. 276 
 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: 
Steinimprägnierung / Hydrophobierung 

  
  
 

 
1.2 
 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

 Relevante identifizierte Verwendungen: 
  Nur für gewerbliche Anwender 
  
   
 
1.3 
 
 
 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Hersteller / Lieferant Coverax-M-Chemie GmbH  
   

 
   Straße/Postfach Weilemer Weg 20  

   
 
   Nat.-Kenn./PLZ/Ort D-71155 Altdorf 

   
 
   Kontaktstelle für technische Information 

  info@coverax.de 
 
   Telefon / Telefax  / E-Mail  

  +49(0)7031-410918-0       /        +49(0)7031-410918-9        /  E-Mail:  info@coverax.de 
 
1.4 
 

Notrufnummer 
  Giftnotruf Erfurt +49 – (0)361 – 730 730  

 

 
  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Augenreiz. 2 , Sens. Haut 2 
 
Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG 
keine 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
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Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG 
Die Zubereitung ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB-Stoff. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

3.1. Gemische 

Chemische Charakterisierung 
Gemisch 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 
Amino modified polysiloxane 
CAS 15 ≤ x < 25 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, CE, INDEX, 
METHANOL 
CAS 67-56-1 <0,1 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, 
STOT SE 1 H370, CE 200-659-6, INDEX 
Reg. Nr. 01-2119433307-xxxx 
FORMIC ACID 
CAS 64-18-6 < 0,1 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, EUH071,, 
Anmerkung INDEX 
 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 
 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

entfällt 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: 

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 

Nach Einatmen 

Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Die betreffende Person ist ins Freie, fern von dem Unfallsort, zu 
tragen. Geht die Atmung aus, so ist die künstliche Beatmung vorzunehmen. Die für den Retter geeigneten 
Maßnahmen sind zu treffen 

Nach Hautkontakt 

Beschmutzte, getränkte Kleidung ist auszuziehen. Man muss unverzüglich duschen. Ein Arzt ist unverzüglich zur 
Rate zu ziehen 

Nach Augenkontakt 

AUGEN: Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser 
mindestens 30 / 60 Minuten lang abwaschen, wobei die Augenlieder gut geöffnet werden sollen. Ein Arzt ist 
unverzüglich zur Rate zu ziehen 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
276 - Steinfix 

 
 

   
Erstellt am: 15.12.2020   

Überarbeitet am: 15.12.2020   Coverax-M-Chemie GmbH 
Gültig ab: 15.12.2020   Weilemer Weg 20 
Version: 2  Ersetzt Version: 1b 71155 Altdorf 
 
 

 
Seite: 3 / 9 

 

Nach Verschlucken 

Es muss die größtmögliche Menge Wasser verabreicht werden. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Es 
darf kein Erbrechen herbeigeführt werden, wenn nicht ausdrücklich vom Arzt angeordnet 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen 
bekannt 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Wassersprühstrahl / Schaum / CO2 / Trockenlöschmittel 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei Feuer ausgesetzten Behältern kann Explosionsgefahr bestehen. Das Einatmen der Verbrennungsprodukte 
ist zu vermeiden 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell 
gesundheitsschädlichen Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. 
Löschwasser, die nicht in die Abwasserleitungen gelangen dürfen, sind aufzunehmen. Das zum Löschen 
verwendete Wasser und die Brandrückstände sind gemäß den gültigen Bestimmungen aufzunehmen. 

Zusätzliche Hinweise 
Persönliche Schutzausrüstung: Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät 
mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekämpfungssatz (EN469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und 
Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30). 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht. Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der 
Personenschutzvorrichtungen gemäß Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur Vorbeugung der 
Kontaminierung von Haut, Augen und persönlichen Kleidungsstücken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten 
sowohl für Aufbereitungsaufseher als auch für Not-Aus-Eingriffe. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwässer, Oberflächenwasser, Grundwasser eindringt 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Es ist von Hitze, Funken und freier Flamme fernzuhalten, vom Rauchen und von Streichhölzer- bzw. 
Feuerzeuggebrauch abzusehen. Dämpfe können sich mit einer Explosion entzünden, daher ist eine Ansammlung 
durch Offenhalten von Türen und Fenstern mit Durchzug zu verhindern. Ohne die erforderliche Belüftung können 
sich die Dämpfe in den unteren Schichten in Fußbodennähe ansammeln und sich auch unter Gefahr eines 
Flammrückschlags fernzünden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Bei großformatigen 
Verpackungen ist während des Umfüllens ein Anschluss an eine Erdungssteckdose herzustellen und 
antistatische Schuhe sind anzuziehen. Starkes Schütteln und rasches Fließen der Flüssigkeit in Rohrleitungen 
und Geräten können zur Bildung und Ansammlung elektrostatischer Aufladungen führen. Um eine Brand- und 
Explosionsgefahr zu vermeiden, darf nie Druckluft bei der Handhabung benutzt werden. Die Behälter sind 
vorsichtig zu öffnen, da sie unter Druck stehen können. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz 
verboten. Produktstreuung in der Umwelt ist vorzubeugen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Produkt selbst brennt nicht. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Aufbewahrung nur in Originalbehältern. Die Behälter sind geschlossen, an einem gut belüfteten Ort, geschützt vor 
der direkten Sonneneinstrahlung aufzubewahren 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine Angaben 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen  

8.1. Zu überwachende Parameter 

METHANOL: 
Typ Staat TWA/8St STEL/15Min 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
AGW DEU 270 200 1080 800 HAUT 
MAK DEU 270 200 1080 800 HAUT 
AMEISENSÄURE 
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Typ Staat TWA/8St STEL/15Min 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
AGW DEU 9,5 5 19 10 
MAK DEU 9,5 5 19 10 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken 

Augen-/Gesichtsschutz 

Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen. (DIN EN 166). 

Handschutz 

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 
empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 
mit dem Handschuhhersteller abzuklären 
Geeigneter Handschuhtyp: DIN EN 374, Kategorie 3. 
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) (0,35 mm). 

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min. 

Körperschutz 

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II sind zu tragen (siehe Richtlinie 
89/688/EWG und Norm EN ISO 20344). Nach Ausziehen der Schutzkleidung muss man sich mit Wasser und 
Seife waschen. 

Atemschutz 

entfällt 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Aggregatzustand: flüssig 
Farbe: hellgelb 
Geruch: spezifisch 
pH-Wert (bei 20 °C): 6 (unverdünnt) 
 
Zustandsänderungen 
Schmelzpunkt: nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich: 100°C 
Flammpunkt: nicht bestimmt 
Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung 
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Entzündlichkeit 
Feststoff: nicht anwendbar 
Gas: nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt 
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt 
 
Selbstentzündungstemperatur 
Feststoff: nicht anwendbar 
Gas: nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
Nicht brandfördernd. 
 
Brandfördernde Eigenschaften 
Dampfdruck: nicht bestimmt 
Dichte (bei 20 °C): 1,01 g/cm³ 
Wasserlöslichkeit: nicht bestimmt 
 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 
nicht bestimmt 
Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt 
Dyn. Viskosität: nicht bestimmt 
(bei 20 °C) 
Dampfdichte: nicht bestimmt 

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt 

9.2. Sonstige Angaben 

Festkörpergehalt: nicht bestimmt 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  

10.1. Reaktivität 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine gefährlichen Bedingungen bekannt. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine Informationen vor. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

keine bekannt. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. 

Akute Toxizität 

LC50 (Inhalativ) der Mischung: > 20 mg/l 
LD50 (Oral) der Mischung: >2000 mg/kg 
LD50 (Dermal) der Mischung: >2000 mg/kg 

Reiz- und Ätzwirkung 

Verursacht Hautreizung, Verursacht schwere Augenreizung 

Sensibilisierende Wirkungen 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  

12.1. Toxizität 

Keine Daten vorhanden. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Das Produkt wurde nicht geprüft 

12.4. Mobilität im Boden 

Das Produkt wurde nicht geprüft. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Das Produkt wurde nicht geprüft 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 

Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Abfallschlüssel Produkt 

07 06 01 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige Waschflüssigkeiten 
und Mutterlaugen. Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 

Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Entsorgung gereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

Nicht kontaminierte und gereinigte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  

14.1. UN-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften 

14.4. Verpackungsgruppe 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften 

14.5. Umweltgefahren 

UMWELTGEFÄHRDEND: nein 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Es liegen keine Informationen vor. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

nicht anwendbar 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 
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EU-Vorschriften 

Bei arbeiten mit diesem Produkt sind keine Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Dies nur unter der 
Bedingung, dass die Ergebnisse der Risikoeinschätzung beweisen, dass nur ein mäßiges Risiko für die 
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter bestehen, und dass die Maßnahmen, die von der Richtlinie 98/24/EG 
vorgesehen sind, genügen, um das Risiko zu beschränken 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  

 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H301 Giftig bei Verschlucken. 
H311 Giftig bei Hautkontakt. 
H331 Giftig bei Einatmen. 
H370 Schädigt die Organe. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 
 

Weitere Angaben: 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas Anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden. 

 
 
 (Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.) 


